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Hintergrundinformationen 

Nachfolgend dargestellte Ausführungen sind Hintergrundinformationen zum Fallbeispiel und gehören 

nicht zu den Unterlagen zur Angebotseinholung. 

Geländebeschreibung 

Die Fläche der zu untersuchenden ehem. chemischen Reinigung beträgt ca. 2.000 m². Der Gebäudebe-

stand besteht aus einem nicht mehr genutzten Wohnhaus mit ehemaligem Nutzgarten, einem angebau-

tem Betriebsgebäude, einem kleineren freistehenden Betriebsgebäude und einem freistehenden Schup-

pen. 

Der Betrieb wurde 1975 eingestellt. Der Handlungsstörer ist verstorben. Der Zustandsstörer ist bekannt. 

Das Gelände unterliegt derzeit keiner Nutzung, es wurden jedoch mehrfach spielende Kinder auf der 

Fläche beobachtet. 

Aufgrund der Branchenzugehörigkeit sind vor allem organische Verunreinigungen auf der Fläche, in der 

Bodenluft und im Grundwasser möglich.  

Gebäudebestand 

Einrichtungen aus dem Betrieb sind nicht mehr vorhanden, lassen sich aber anhand der Ergebnisse der 

Historischen Erkundung lokalisieren.  

 Das Wohngebäude (Betriebswohnung) grenzt direkt an die eigentliche Reinigung an. 

 An der nördlichen Außenwand des Wohngebäudes befindet sich eine abgedeckte, mit Wasser ge-

füllte 4-Kammer-Grube, in die auch betriebliche Abwässer eingeleitet wurden.  

 Das kleinere Betriebsgebäude und der Schuppen wurden ehemals genutzt als Lagerbereich für Rei-

nigungsmittel.  

Im Bereich der versiegelten Freifläche (Hofbereich) sind mehrere Abscheideanlagen vorhanden. 

Betriebsstoffe 

Die chem. Reinigung wurde im Zeitraum von 1960 bis 1975 betrieben. Die Auswertung von Betriebsun-

terlagen ergab Hinweise auf den Umgang typischerweise vor allem mit LHKW. Der Einsatz von BTEX-

Aromaten konnte nicht ausgeschlossen werden.  

Untergrund 

Das Gelände befindet sich im Bereich der quartären Ablagerungen des Mains, die vor Ort gemäß der 

geologischen Karte eine Mächtigkeit von ca. 2 - 5 m aufweisen und überwiegend sandig-kiesig bis 

schluffig ausgeprägt sind. Darunter folgen die Ablagerungen des Muschelkalk, der zum Teil verkarstet ist 

(Dolinenbildung bekannt). 

Grundwassersituation 

In einer Entfernung von ca. 1,5 km liegt im vermuteten Abstrom des Geländes eine öffentliche Trinkwas-

sergewinnungsanlage. Zur Zeit ist der Entnahmebrunnen jedoch nicht in Betrieb. 

Der vermutete Grundwasserflurabstand liegt bei ca. 5 m. 

Nutzung 

Das Gelände wird derzeit nicht genutzt. Es ist eine Einbindung des Areals in ein Wohngebiet vorgese-

hen.  
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Beprobungs- und Untersuchungskonzept 

Anhand der Ergebnisse der Historischen Erkundung wurden mehrere altlastenrelevante Nutzungsberei-

che ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um das eigentliche Betriebsgebäude, die Mehrkammergrube 

und die Abscheideanlagen im Bereich der Freifläche.  

In diesen Bereichen soll für den Pfad Boden-Gewässer eine Untersuchung des Bodens mit Rammkern-

sondierungen sowie Bodenluftbeprobungen vorgenommen werden. Für den Pfad Boden-Mensch und 

Boden-Nutzpflanze sind derzeit keine Maßnahmen vorgesehen, da es praktisch keine unversiegelten 

Flächen gibt. 

Folgende Untersuchungen sind geplant: 

 3 Rammkernsondierungen, 5 m tief, auf der an das Hauptbetriebsgebäude angrenzenden Freiflä-

che im Osten, Süden und Westen im Bereich der Abscheideanlagen mit Entnahme von Boden-

luftproben. 

 2 Rammkernsondierungen bis zum Grundwasserschwankungsbereich (ca. 5 m unter GOK) im 

Hauptbetriebsgebäude in Gullynähe, mit Bodenluftbeprobung. 

 1 Rammkernsondierung im unmittelbaren Bereich der Kammergrube bis zum Grundwasser-

schwankungsbereich (ca. 5 m unter GOK), mit Bodenluftbeprobung. 

Parameterumfang 

Anhand der vorliegenden Hinweise sind in den Bodenproben und Bodenluftproben vor allem LHKW, 

aber auch BTEX zu untersuchen. 

Angebotseinholung für die Orientierende Untersuchung 

Der Auftragswert liegt unter 50.000 € netto. Der Hauptgegenstand der Leistung liegt in der Erstellung des 

Gutachtens. Der Auftrag wird im Verhandlungsverfahren vergeben. Es werden drei Unternehmen zur 

Angebotsabgabe aufgefordert. 

Vertragsentwurf für die Orientierende Untersuchung 

Es wird ein Werkvertrag geschlossen. 

Arbeits- und Sicherheitsplan 

Vom WWA wurde ein Arbeits- und Sicherheitsplan erarbeitet, der eine detaillierte Beschreibung der Ar-

beitsschutzmaßnahmen ermöglicht. Dieser und das Leistungsverzeichnis zu den Arbeitsschutzmaßnah-

men liegen dem Fallbeispiel 1 nicht bei. 

Anlagen zur Leistungsbeschreibung 

 Berichtsgliederung zur Orientierenden Untersuchung (liegt dem Fallbeispiel nicht bei) 

 Lageplan der vorgesehenen Untersuchungspunkte (liegt dem Fallbeispiel nicht bei) 

 Arbeits- und Sicherheitsplan (liegt dem Fallbeispiel nicht bei)
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1 Leistungsbeschreibung 

Einleitung, Aufgabenstellung, Auftraggeber 

Gegenstand der angefragten Leistungen ist die Orientierende Untersuchung des Altstandortes 

ehemalige chemische Reinigung Petri mit der Adresse Randersackerer Str., 97070 Würzburg. 

Auftraggeber für die Orientierende Untersuchung ist das  

Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg, 

Tiepolostr. 6, 97070 Würzburg 

Ansprechpartner/in: Frau Müller, 

Tel.-Nr.: 0931-, Fax-Nr.      , E-Mail       

Die Orientierende Untersuchung umfasst gemäß § 2 Abs. 3 BBodSchV „örtliche Untersuchungen, insbe-

sondere Messungen, auf der Grundlage der Ergebnisse der Erfassung zum Zweck der Feststellung, ob 

der Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast ausgeräumt ist oder ein hinreichender 

Verdacht im Sinne des § 9 Abs.2 Satz 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes besteht" (Ziel der Orientie-

renden Untersuchung). 

Bei den Untersuchungen, die nach dem Stand der Technik durchzuführen sind, sind in der jeweils aktu-

ellsten Fassung die einschlägigen Gesetze, Richtlinien, Verordnungen, Vorschriften, DIN-Normen und 

Merkblätter zu berücksichtigen, u. a. BBodSchG , BBodSchV, BayBodSchG, BayBodSchVwV und 

 LfW-Merkblatt 3.8/1 "Untersuchung und Bewertung von Altlasten, schädlichen Bodenveränderungen 

und Gewässerverunreinigungen – Wirkungspfad Boden-Gewässer" 

 LfU-Merkblatt 3.8/4 "Probenahme von Boden und Bodenluft bei Altlasten und schädlichen Boden-

veränderungen für die Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Gewässer" 

 LfU-Merkblatt 3.8/5 "Untersuchung von Bodenproben und Eluaten bei Altlasten und schädlichen 

Bodenverunreinigungen für die Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Gewässer" 

 LfU-Merkblatt 3.8/6 "Entnahme und Untersuchung von Wasserproben bei Altlasten, schädlichen 

Bodenveränderungen und Gewässerverunreinigungen" 

 LfU-Merkblatt Altlasten 1 Untersuchung und Bewertung von Altlasten und schädlichen Bodenverän-

derungen – Wirkungspfad Boden-Mensch (direkter Kontakt)"  

 Arbeitshilfe "Orientierende und Detailuntersuchung von Rüstungsaltlastverdachtsstandorten in Bay-

ern" (IABG, 2001)  

 DGUV-Regel 101-004 (ehem. BGR 128): "Kontaminierte Bereiche" 

 "Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen" (Baustellenverordnung – 

BaustellV) 

 "Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen“ (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) 

Es wird davon ausgegangen, dass sich der Bieter bei Abgabe des Angebotes zumindest über die im 

vorliegenden Unterlagen und Informationen Kenntnisse über die Örtlichkeit und die Zugänglichkeit des 

Geländes verschafft hat. 

Hinweis zum Datenschutz: 

Die in der Leistungsbeschreibung mitgelieferten Daten zu den betroffenen Grundstücken sind streng 

vertraulich und dürfen ausschließlich zur Angebotserstellung verwendet werden. Der Nutzungsberechtig-
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te hat dafür Sorge zu tragen, dass Unbefugte keinen Zugriff auf die Daten nehmen können und eigene 

Beschäftigte die Daten weder für ihre eigenen Zwecke nutzen noch Dritten zugänglich machen. 

Standortdaten 

Nachfolgende Tabelle stellt die Standortdaten für die zu untersuchende Altlastverdachtsfläche zusam-

men. 

Kategorie Standortdaten 

Name des Altstandortes ehemalige chemische Reinigung Petri 

Untersuchungen die dem 

WWA / der KVB vorliegen 

Gutachten zur Historischen Erkundung 

ehemalige altlastrelevante  

Nutzungen 

Nutzung als chem. Reinigung, keine weitere altlastenrelevan-

te Vornutzung bekannt 

aktuelle Nutzung Brachfläche; es wurden mehrfach spielende Kinder auf der 

Fläche gesichtet 

Flächengröße (geschätzt) ca. 3.000 m² 

Geländeneigung nahezu eben 

Zugänglichkeit Mit LKW befahrbar; das Gelände ist mit einem Zaun umge-

ben, die Breite des Tores beträgt 2 m, alle Bereich sind gut 

zugänglich und die Untersuchungsbereiche ebenerdig; die 

Innenbereiche der Gebäude sind nicht befahrbar. 

Versiegelung Hoffläche ist nahezu vollständig mit einer Schwarzdecke ver-

siegelt. 

Arbeitsbeschränkungen aufgrund 

ggf. vorhandener Gebäude 

Arbeiten sind teilweise in Gebäuden erforderlich; Raumhöhe 

teilweise weniger als 2,5 m. 

Verkehrsverhältnisse, insbesonde-

re Verkehrsbeschränkungen 

Gelände ist für den öffentlichen Verkehr nicht zugänglich 

Angaben zu Strom- und Wasser-

anschluss auf der Baustelle 

beides vorhanden und nutzbar 

sonstige Hinweise Das Gelände ist derzeit eine Brachfläche. Im Innenbereich 

des Betriebsgebäudes müssen die Untersuchungen abgas-

arm durchgeführt werden.  

Tab. 1: Standortdaten für die zu untersuchende Altlastverdachtsfläche. 

Geologie, Hydrogeologie 

Das Gelände befindet sich im Bereich der quartären Ablagerungen des Mains, die vor Ort gemäß der 

geologischen Karte eine Mächtigkeit von ca. 2 - 5 m aufweisen und überwiegend sandig-kiesig bis 

schluffig ausgeprägt sind. Darunter folgen die Ablagerungen des Muschelkalk (verkarstet, teilweise Doli-

nenbildung). Der Grundwasserflurabstand liegt gemäß den Angaben der geologischen Karte und den 

Kenntnissen des WWA Aschaffenburg bei ca. 5 m u. GOK. Die großräumige Fließrichtung ist nordwest-

lich gerichtet. Im direkten Umfeld des Geländes liegen keine Grundwasseraufschlüsse vor, so dass keine 

Angaben zu den lokalen Fließverhältnissen gemacht werden können. 
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Ergebnisse der Historischen Erkundung mit Untersuchungskonzept 

Anhand der Ergebnisse der Historischen Erkundung wurden mehrere altlastenrelevante Nutzungsberei-

che ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um das eigentliche Betriebsgebäude, die Mehrkammergrube 

und die Abscheideanlagen im Bereich der Freifläche. In diesen Bereichen soll für den Pfad Boden-

Gewässer eine Untersuchung des Bodens mit Rammkernsondierungen sowie Bodenluftbeprobungen 

vorgenommen werden. Für den Pfad Boden-Mensch und Boden-Nutzpflanze sind derzeit keine Maß-

nahmen vorgesehen, da es praktisch keine unversiegelten Flächen gibt. 

Folgende Untersuchungen sind geplant: 

 3 Rammkernsondierungen bis zum Grundwasserschwankungsbereich (ca. 5 m unter GOK), auf der 

an das Hauptbetriebsgebäude angrenzenden Freifläche im Osten, Süden und Westen im Bereich 

der Abscheideanlagen mit Entnahme von Bodenluftproben. 

 2 Rammkernsondierungen bis zum Grundwasserschwankungsbereich (ca. 5 m unter GOK) im 

Hauptbetriebsgebäude in Gullynähe, mit Bodenluftbeprobung. 

 1 Rammkernsondierung im unmittelbaren Bereich der Kammergrube bis zum Grundwasserschwan-

kungsbereich (ca. 5 m unter GOK), mit Bodenluftbeprobung. 

Kampfmittelverdacht 

In Rahmen der Historischen Erkundung wurde der Verdacht auf Kampfmittel, insbesondere auch mittels 

der multitemporalen Auswertung stereoskopischer Luftbilder, geprüft.  

Die Ergebnisse zeigen, dass der Verdacht für die Untersuchungsfläche und das gesamte Umfeld nicht 

ausgeräumt werden konnte. Dies ist insbesondere auch darin begründet, dass es sich bei dem Gelände 

um eine Fläche handelte, die am 16. März 1945 einer intensiven Bombardierung unterlag. 

Leistungsumfang 

Ingenieurleistungen 

Im Rahmen der Orientierenden Untersuchung sind folgende Ingenieurleistungen zu erbringen, die in der 

beiliegenden Honorarzusammenstellung näher erläutert sind: 

 Klären der Aufgabenstellung, Grundlagenermittlung und Abstimmung des Programms für die Orien-

tierende Untersuchung 

 Organisation, Koordination und Begleitung der Untersuchungen (inkl. sämtlicher hierfür erforderli-

chen Ortstermine) 

 Klärung der Leitungsfreiheit / Spartenerkundung, Kampfmittelfreigabe 

 Gestellung eines Koordinators gemäß DGUV Regel 101-004 (bisher BGR 128) über die gesamte 

Bauzeit und Übernahme der Koordinationsaufgaben gemäß DGUV Regel 101-004 (insbesondere 

Abschnitt 5.2) 

 Auswertung und Beurteilung 

 Dokumentation und Berichtserstellung 

 Fotodokumentation ausgewählter Bodenaufschlüsse 

 Präsentation der Ergebnisse 

Der vom WWA erarbeitete Arbeits- und Sicherheitsplan für die auszuführenden Arbeiten ist vom Auftrag-

nehmer bei der Durchführung der Arbeiten zu beachten und umzusetzen. Weiterhin wird darauf hinge-

wiesen, dass der zu erstellende Bericht in Anlehnung an die in Anlage 1 beigelegte Berichtsgliederung 

zu erarbeiten ist. Hierbei ist insbesondere auch eine Sickerwasser- und Transportprognose gemäß LfW- 
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Merkblatt 3.8/1 durchzuführen. Der Bericht ist dem Auftraggeber in vierfacher Ausfertigung, zusammen 

mit sämtlichen Plänen, als Datei (Texte: Microsoft-Word-Format *.docx; vom Auftragnehmer erarbeiteten 

Pläne: AutoCAD oder Designer bzw. anderes noch abzustimmendes Format) auf Datenträger in Form 

einer CD-Rom zu übergeben. Alle erforderlichen Verbrauchsmaterialien sind hierbei einzukalkulieren.  

Das kontaminierte Bohrgut darf nicht wieder für das Wiederverfüllen der Bohrlöcher verwendet werden; 

das Bohrgut ist fachgerecht zu entsorgen. 

Feldarbeiten 

Für die Orientierende Untersuchung sollen nachfolgende Feldarbeiten durchgeführt werden. Der detail-

lierte Umfang ist im beiliegendem Leistungsverzeichnis dargestellt. Weiterhin ist in Anlage 2 ein Lage-

plan mit den vorgesehen Untersuchungspunkten beigelegt. 

Pfad Boden-Gewässer: 

 3 Rammkernsondierung bis zum Grundwasserschwankungsbereich (ca. 5 m unter GOK), auf der an 

das Hauptbetriebsgebäude angrenzenden Freifläche neben den Abscheideanlagen, 

 2 Rammkernsondierungen bis zum Grundwasserschwankungsbereich (ca. 5 m unter GOK) im 

Hauptbetriebsgebäudes in Gullynähe, 

 1 Rammkernsondierung im unmittelbaren Bereich der Kammergrube bis zum Grundwasserschwan-

kungsbereich (ca. 5 m unter GOK), 

 Entnahme von ca. 30 Bodenproben (schichtenweise, maximal über 1 m Sondierprofil) 

 Entnahme von 6 Bodenluftproben aus vorgebohrten Rammkernsondierungen (Tiefenbereich von 

3,0 m bis 5,0 m unter GOK). 

Untersuchungsprogramm/Analytik 

Der chemische Untersuchungsumfang der Proben orientiert sich an der vorangegangenen Nutzung und 

ist im beigelegten Leistungsverzeichnis detailliert beschrieben. Auf Grundlage der vorliegenden Histori-

schen Erkundung werden folgende chemische Analysen veranschlagt. 

Wirkungspfad Boden-Gewässer: 

 chemische Analysen von nach Rücksprache mit dem AN ausgewählten Bodenproben (Originalsub-

stanz) auf LHKW (Probenanzahl ca. 18 Stück) 

 6 chemische Analysen der Bodenluftproben auf LHKW und BTEX-Aromaten, jeweils gesamter Pa-

rameterumfang, je Bodenluftprobe 

Bei den chemischen Untersuchungen ist vom Auftragnehmer sicherzustellen, dass die Bestimmungs-

grenzen der Verfahren unterhalb der maßgeblichen Prüf- und Hilfswerte sowie der Maßnahmenwerte 

liegen. 

Die Probenvorbereitung und -vorbehandlung ist in den Analytikpreis für die einzelne Probe mit einzu-

rechnen. 

Arbeits-, Emissions- und Immissionsschutz 

Hinweise zum Arbeitsschutz 

Bei den Arbeiten sind vom Auftragnehmer und von beauftragten Nachunternehmern die geltenden Ge-

setze, Verordnungen, Richtlinien, Regeln und Normen einzuhalten. Hierzu gehören u. a. das Gefahrstoff-

recht, die nachgeordneten Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), die Baustellenverordnung 

(BauStellV) mit den entsprechenden Regeln sowie die berufsgenossenschaftlichen Regeln für Sicherheit 

und Gesundheit bei der Arbeit – kontaminierte Bereiche (DGUV-Regel 101-004, bisher BGR 128). 



Fallbeispiel 1: ehem. chemische Reinigung Petri 

 

Bayerisches Landesamt für Umwelt – Arbeitshilfe zum Merkblatt 3.8/2 Teil 2 Stand 03/2019 9 

Vor Aufnahme der Arbeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet, die ihm vom Auftraggeber zur Verfügung 

gestellten und dokumentierten Ergebnisse hinsichtlich der von kontaminierten Bereichen ausgehenden 

Gefährdungen auf offensichtliche Unstimmigkeiten zu prüfen und den Auftraggeber auf entdeckte oder 

vermutete Mängel hinzuweisen. Gegebenenfalls hat der Auftragnehmer den Auftraggeber darauf hinzu-

weisen, dass weitere Untersuchungen notwendig und zu veranlassen sind. Darüber hinaus hat der Auf-

tragnehmer seinen Pflichten nachzukommen (z. B. gemäß Gefahrstoffverordnung u. a. Ermittlungs-, 

Beurteilungs- und Unterweisungspflichten nach §§ 6, 7 und 14 GefStoffV). Die Anzeigepflichten des 

Auftragnehmers bei der zuständigen Berufsgenossenschaft (Nr. 11.2 DGUV-Regel 101-004) und ggf. 

beim Gewerbeaufsichtsamt sind zu beachten. 

Von Seiten des Auftragnehmers ist zu gewährleisten, dass die Arbeiten in kontaminierten Bereichen von 

einem verantwortlichen Aufsichtsführenden beaufsichtigt werden (siehe hierzu auch DGUV-Regel 101-

004 „Kontaminierte Bereiche“, bisher BGR 128, Abschnitt 6.2). 

Der vom WWA Aschaffenburg für die Maßnahme erarbeitete Arbeits- und Sicherheitsplan ist bei den 

Arbeiten zu berücksichtigen und umzusetzen. 

Hinweise zum Emissions- und Immissionsschutz 

Aufgrund der Nutzung des Umfeldes als Wohngebiet sind Lärmemissionen vor 8:00 Uhr und nach 

18:00 Uhr auf dem Gelände zu vermeiden. 

Behördliche Anzeigen und Genehmigungen, Entsorgung 

Werden im Rahmen der Ausführung der Erkundungsmaßnahmen behördliche Anzeigen und Genehmi-

gungen, z. B. für die Nutzung öffentlicher Flächen, den Bau von Grundwassermessstellen (Anzeige nach 

§ 49 Abs. 1 WHG sowie nach § 4 LagerstG) oder für die Einleitung von bei der Probenahme gefördertem 

Grundwasser erforderlich, sind diese, nach Rücksprache mit dem Auftraggeber, eigenverantwortlich zu 

veranlassen. 

Die Entsorgung kontaminierten Bohrgutes oder Wassers erfolgt nach den geltenden rechtlichen Bestim-

mungen in Abstimmung mit dem Auftraggeber und wird auf Nachweis über den Auftragnehmer direkt mit 

dem Auftraggeber verrechnet. 

Vor Beginn der Arbeiten sind dem Auftraggeber vom Auftragnehmer und ggf. dessen auf dem zu unter-

suchenden Standort tätigen Subunternehmern folgende Unterlagen vorzulegen: 

 gültige Bescheinigungen zur speziellen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung für Arbeiten in 

kontaminierten Bereichen der beteiligten Mitarbeiter/innen 

 arbeitsbereichs- und tätigkeitsbezogene Betriebsanweisung inkl. Nachweis der Unterweisung der 

beteiligten Mitarbeiter/innen (§ 14 GefStoffV) 
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Leistungsverzeichnis 

Hinweise für den Auftragnehmer und Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis 

Aus dem vorangestellten Textteil der Leistungsbeschreibung sind die allgemeinen Projektdaten und 

Rahmenbedingungen der Vergabe zu entnehmen. 

Alle Preise sind in Euro anzugeben. Zur Endsumme ist die zum Zeitpunkt der Angebotserstellung gültige 

gesetzliche Mehrwertsteuer hinzuzurechnen. 

Geräte, Behälter u. ä., die vorzuhalten sind, sind soweit dies nicht anders angegeben ist, für die gesamte 

Bauzeit vorzuhalten.  

Bei der Durchführung der Analysen sind die einschlägigen aktuellen Rechtsvorschriften, Normen und 

Richtlinien, insbesondere die aktuellen Merkblätter des Landesamtes für Umwelt (LfU) zu berücksichti-

gen. Die Untersuchungsmethoden bzw. die entsprechenden Verfahren und Normen sind vom angefrag-

ten Labor (Bieter) einzutragen, die zugehörigen Bestimmungsgrenzen sind anzugeben. Die Bestim-

mungsgrenzen für Feststoffe sind auf die Originalsubstanz (TS) [mg/kg] zu beziehen. 

Falls Stoffgruppen bestimmt werden sollen, ist, wenn dies mit der vorgegebenen Methode (gem. LV) 

vorgesehen ist, neben der Gesamtsumme auch die Konzentration der Einzelparameter anzugeben. 

Sollten im Rahmen der beauftragten und durchgeführten Untersuchungen Besonderheiten oder Hinwei-

se auf Schadstoffe, die nicht im beauftragten Untersuchungsumfang enthalten sind (z. B. Detektion zu-

sätzlicher nicht beauftragter Parameter bei chromatographischen Messverfahren) auftreten, ist dies dem 

Auftraggeber ohne besondere Aufforderung mitzuteilen. 

Die Untervergabe von Leistungen ist offen zu legen. Die Prüfberichte der Untersuchungsstelle sind in 

Kopie dem Gutachten beizulegen. Das entsprechende Subunternehmen ist namentlich zu nennen. Eine 

Untervergabe kann nur an Labors mit entsprechender Qualifikation (nach § 18 BBodSchG zugelassene 

Untersuchungsstellen entsprechend den erforderlichen und notwendigen Untersuchungsbereichen bzw. 

nach vergleichbaren Qualitätssicherungssystemen wie Akkreditierung nach BAM, Zertifizierung nach DIN 

EN ISO/IEC 17025) erfolgen. 

Zur Gewährleistung einer reibungslosen Kommunikation ist bereits bei der Angebotsabgabe ein An-

sprechpartner von Seiten des potentiellen Auftragnehmers zu benennen und dessen Erreichbarkeit si-

cherzustellen. 

Ingenieurleistungen (Nr. 1) 

Erforderliche Ortstermine inkl. Spesen und Reisekosten sowie evtl. erforderliche Verbrauchsmaterialien 

sind in die nachfolgenden Positionen mit einzukalkulieren und werden nicht separat vergütet. Die aufge-

führten Bedarfspositionen kommen nur auf Anforderung oder mit Zustimmung des Auftraggebers zur 

Ausführung. 

Baustelleneinrichtung (Nr. 2) 

Bei den Arbeiten ist Folgendes zu beachten: 

 Bei Kleinbohrungen und Sondierungen auf Verkehrsflächen ist unmittelbar nach Fertigstellung der 

ursprüngliche Zustand verkehrssicher wieder herzustellen. 

 Schürfgruben sind gegen das Betreten Unbefugter fachgerecht abzusichern. 
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 Müssen Bohrgeräte und sonstige Gerätschaften über die Dauer der Bohrzeit und auch nachts abge-

stellt werden, ist eine fachgerechte und verkehrssichere Absperrung, Beschilderung und Beleuch-

tung vorzusehen. 

 Es ist dem Auftragnehmer freigestellt, zur Beweissicherung von z. B. Anfahrten und Bohrpunkten vor 

und nach Durchführung der Arbeiten zu fotografieren, in jedem Fall ist der Auftraggeber von jegli-

chen Forderungen freigestellt. 

Aufschlussarbeiten (Nr. 3) 

Keine Anmerkungen 

Probenahme (Nr. 4) 

Im Folgenden sind die Probenahmen nach unterschiedlichen Medien bzw. Wirkungspfaden getrennt 

zusammengestellt. Bei der Probenahme sind die einschlägigen Gesetze, Vorschriften, DIN - Normen, 

Regelungen, Richtlinien und Merkblätter zu berücksichtigen, insbesondere BBodSchG, BBodSchV, Bay-

BodSchG, BayBodSchVwV, Merkblätter des LfU und des LfW (alt) etc. 

Probenahme von Bodenluftproben für die Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Gewässer 

(Nr. 4.2) 

Keine Anmerkungen 

Probenahme von Bodenproben für den Wirkungspfad Boden-Gewässer (Nr. 4.3) 

Keine Anmerkungen 

Probentransport (Nr. 4.5) 

Keine Anmerkungen 

Stundenlohnarbeiten (Nr. 5) 

Keine Anmerkungen 

Entsorgung (Nr. 6) 

Angefallene Kosten für Transport und Entsorgung werden nach vorheriger Abstimmung des Entsor-

gungsweges vom Auftragnehmer direkt an den Auftraggeber weiterverrechnet (Abrechnung auf Nach-

weis) und sind nicht in den nachfolgenden Positionen beinhaltet. 

Arbeitsschutz (Nr. 7) 

Bei der Durchführung der Arbeiten wird vorausgesetzt, dass die auf Baustellen übliche Arbeitskleidung 

(z. B. Arbeitsicherheitsschuhe S3, Sicherheitsgummistiefel S5, (bei Bedarf wasserdichte) Schutzhand-

schuhe gegen mechanische Gefährdungen, waschbare Arbeitskleidung) von den Beschäftigten angelegt 

wird. Nachfolgende Positionen beziehen sich auf Arbeitsschutzmaßnahmen, die über das o.g. übliche 

Maß hinausgehen. 

Analytik (Nr. 8)  

Keine Anmerkungen 

Honorarzusammenstellung (Nr. 9)  
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